
GEZ • 50656 Köln

PLZ Ort

Rundfunkteilnehmer-NummerFrau Herr Firma

Name, Vorname / Firma / Branche (Umlaute ä, ö, ü, und ß bitte so schreiben: Häberle, Böhme, Hübner, Groß)

Straße, Hausnummer/Postfach

Geburtsdatum

Anschrift - nur für Geräte in der Zweit- oder Ferienwohnung/am Arbeitsplatz (Straße, PLZ, Ort)

Anschrift - nur für Geräte in der Zweit- oder Ferienwohnung/am Arbeitsplatz (Straße, PLZ, Ort)

RufnummerVorwahl
Telefon-Nr. tagsüber

(Angabe freiwillig)

PLZ Ort

Name, Vorname / Firma / Branche (Umlaute ä, ö, ü, und ß bitte so schreiben: Häberle, Böhme, Hübner, Groß)

Straße, Hausnummer/Postfach

Geburtsdatum

- Neuer Name
- Neue Firma

- Neue Anschrift

Bei Änderungen:
- Alter Name

- Alte Firma
- Alte Anschrift

Änderung von Name, Firma, Anschrift

Datum

Postanschrift
Bitte schicken Sie mir 

die Post nicht an die oben 
angegebene Anschrift,

sondern an:

Fortsetzung,
Datum/Unterschrift

siehe Rückseite

PLZ Ort

Name, Vorname / Firma (Umlaute ä, ö, ü, und ß bitte so schreiben: Häberle, Böhme, Hübner, Groß)

Straße, Hausnummer/Postfach

Diese Änderung 
gilt ab:

Belegart    0101- 6



GEZ • 50656 Köln

genaue Bezeichnung und Ort des Geldinstitutes

Ich zahle künftig:
(bitte ankreuzen)

Zahlungszeitraum:
(bitte ankreuzen)

Unser Tipp:
Jährlich abbuchen lassen! 

Das bedeutet: Nur ein
Zahlungsvorgang pro Jahr.

Neues Konto

Altes Konto

Sonstige 
Mitteilungen:

Bitte
Datum/Unterschrift

nicht vergessen.

Kontonummer

Datum

Unterschrift des Rundfunkteilnehmers und ggf. des Kontoinhabers

genaue Bezeichnung und Ort des Geldinstitutes

Name des Kontoinhabers - nur dann eintragen, wenn Rundfunkteilnehmer nicht der Kontoinhaber ist.

Bankleitzahl
Bei Teilnahme am Lastschriftverfahren

bitte unbedingt angeben!

Kontonummer Bankleitzahl

Bitte unbedingt angeben!

Anderung der Zahlungsweise/Bankverbindung 

DatumDiese Änderung 
gilt ab:

G
EZ

01
0

1

..

durch Lastschrift von meinem/unserem Konto
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns 
zu entrichtenden Rundfunkgebühren bei Fälligkeit einzuziehen.

durch Überweisung 
oder mit Zahlschein

jährlich
im Voraus
(zum 1.1.)

halbjährlich
im Voraus
(zum 1.1., 1.7.)

vierteljährlich
im Voraus
(zum 1.1., 1.4., 1.7., 1.10.)

in der Mitte eines
Dreimonatszeitraumes
(zum 15.)

Gesetzliche Zahlung Vorauszahlung


